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Hinleitung.

I. S-er die Dereiue im AKgemei«e«.

Zu den Grundrechten des deutschen Volkes, welche im 
Jahre 1848 proklamiert wurden, zählt das sog. Bereinsrecht, 
d. h. die Befugnis der Staatsbürger, sich zu bestimmten, ge
setzlich erlaubten Zwecken zu vereinigen und zu verbinden.

Als Ausfluß der persönlichen Freiheit soll und darf dieses 
Recht der freien Association nur insoweit Beschränkungen durch 
die Staatsgewalt unterworfen werden, als es die Rücksicht auf 
die Erhaltung des Staates und der staatlichen Ordnung unbe
dingt erheischt.

Ein solches Eingreifen des Staates läßt sich von einem 
zweifachen Standpunkte denken:

1) vom Standpunkte des öffentlichen Rechtes, insofern 
der Staat als Polizeiorgan im Interesse der staatlichen Sicher
heit thätig wird,

2) vom Standpunkte des Privatrechtes, insofern der 
Staat, als oberste juristische Person zur Wahrung der ver
mögensrechtlichen Interessen im Staate bei der Mldung und 
Entstehung von Vereinen als neuen Trägern von Rechten und 
Verbindlichkeiten, sog. Körperschaften, lebhaft interessiert ist.

Aus diesen beiden Gebieten die richtige Grenze zu finden, 
ist für den Gesetzgeber eine keineswegs leichte Aufgabe.

Einerseits soll die Freiheit der Staatsbürger möglichst ge
wahrt werden, andererseits dem Staate in einer Weise, welche 
dieser Freiheit keine zu lästigen Grenzen auferlegt, die Mög
lichkeit geboten werden, jederzeit einen Einblick in das innere 
Leben, die Ziele und Bestrebungen der Vereine, als organi
siertem Ganzen zu erhalten.

Rump, Anerkannte Benin«. 1
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Es liegt daher in der Natur der Sache, daß die jeweiligen 
sozialen und politischen Zustände bei der Regelung der Ber- 
einssrage von wesentlichem Einfluß find.

Bon welcher Wichtigkeit die BereinSfrage ist, dafür gibt 
die Entwickelung des Bereinswesens in den letzten Decennien 
und in der allerneuesten Zeit den schlagendsten Beweis.

Die Zahl der Bereine, die, kann man sagen, fast täglich 
gegründet werden, ist geradezu erstaunlich?) Es gibt kaum 
einen Zweig der menschlichen Thätigkeit, in den das BereinSleben 
nicht eingegriffen hat und ist es nicht zu leugnen, daß für die 
Beurteilung eines BolkeS das Studium des Vereinslebens, 
welches von demselben entfaltet wird, von hervorragender kul
turhistorischer Bedeutung ist. Abgesehen von mancherlei Aus
wüchsen, die fich bei allen menschlichen Institutionen finden, 
kann mit Fug und Recht behauptet werden, daß das Bereins- 
wesen sich in der gedeihlichsten Weise zum Wohle des Volkes ent
wickelt. Allenthalben führen vereinte Kräfte den Kampf umS 
Dasein und nachdem eine große Anzahl von Vereinen fich 
Aufgaben stellen, welche mit den Zwecken des Staates in un
mittelbarer Verbindung stehen und die Erfüllung seiner Auf
gaben erleichtern, kommt die Gesetzgebung den Vereinen auf 
diesem Gebiete mit Recht fördernd und helfend entgegen. Ein 
nicht zu unterschätzender Anteil an den Erfolgen auf dem Ge
biete des BereinSlebens darf daher zweifellos den bestehenden 
praktischen gesetzlichen Bestimmungen zugeschrieben werden, welche 
vom Prinzipe der Frecheit ausgehend, in der Beschränkung 
dieser Freiheit die richtige Grenze eingehalten haben und welche 
die Richtigkeit des Satzes bestätigen, daß Freiheit und gewisse 
Schranken zwei Begriff« sind, die sich in vernünftiger Weise 
wohl verbinden lasten.

Die nach den obenerwähnten Gesichtspunkten hier in Be
tracht kommenden Gesetze sind für Bayern?^

') In München allein existieren über 2000, darunter rund 200 
anerkannte Bereine.

*) Bgl. zum Folgenden auch die systematische Darstellung in 
H. Becher, bayer. Landeszivilrecht und Landeszivilprozeßrecht §§41,51,53.
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1) das Gesetz über die Versammlungen und Vereine vom 
26. Februar 1850 tj (Ges.-Bl. S. 53.)

2) das Gesetz die privatrechtliche Stellung von Vereinen betr. 
vom 29. April 1869. (Gesetz-Blatt für das Königreich Bayern 
S. 1198, Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten 
1869, S. 351.)

Ersteres hat nur die polizeiliche, letzteres die civilrechUich« 
Seite der Association zum Gegenstand und lassen fich hiernach 
zwei Hauptgruppen von Vereinen unterscheiden:

I. politische und nicht politische Vereine, 
II. Vereine mit und ohne juristische Persönlichkeit.

Abgesehen von den hier nicht in Betracht kommenden 
Spezialgesetzen und verfassungsrechtlichen Bestimmungen^), regelt 
fich die civilrechtliche Beurteilung der Vereine mit juristischer 
Persönlichkeit nach dem erwähnten, hier speziell zu erläuternden 
Gesetz vom 29. April 1869, jener ohne juristische Persönlich
keit nach dm einschlägigm civllrechtlichen Bestimmungen. Selbst
verständlich tonnen die unter II erwähnten Vereine politische 
oder nicht politische fein. Art. 37 des Gesetzes vom 29. April 
1869 bestimmt ausdrücklich, daß an dem Gesetze vom 26. Febr. 
1850 über Versammlungen und Vereine nichts geändert wird, 
d. h. insoweit letzteres nicht selbst Ausnahmen enthält.3) Ein 
Beisatz, wonach „den zurecht bestehenden Korporaüonen oder 
Jnnungm innerhalb ihres bestimmten Kreises ihre dafür ge
setzlichen Besugniffe bleiben und an ihnen durch die folgenden

*) S. hierzu die Bollzugs-Jnstruktion v. 3. März 1850, Krais, 
Handbuch der innern Berwaltung i. diesrhein. Bayern 2. Ausl Bd. II 
S. 249, Commentar von I. Pözl, Dr. H. A. Mascher das Bersamm- 
lmrgS- und BereinSrecht Deutschlands 1892, Sartor, daS bayr.. Ler
einsgesetz v. 25./II. 1850, endlich das Vereins- und BersammlungS- 
recht in Deutschland mit einer Übersicht deS Vereins- und Bersamm- 
lungsrechtes nach ben reichs- und landesrechtlichen Borschristen, Berlin 
1892, das preußische Bersamml.- u. BereinSrecht systemat. dargestellt 
v. Dr. Paul Caspar 1894; vergl. auch v. Seydel, bayr. StaatSrecht 
Bd. V, § 4. 1891.

*) S. Näheres unten S. 15.
•• ) Bergl. v. Seydel V. S. 97 u. Art. 26 Ges. v. 26. II. 1850.
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Vereinsbestimmungen nichts geändert wird" sollte dem Art. 12 
des Gesetzes vom 26. Februar 1850 beigefügt werden, was 
jedoch als selbstverständlich unterblieb.1) Die beiden genannten 
Gesetze sind sonach, insoweit durch das eine lediglich die sicher- 
heüspolizeilichen, durch das andere Normen getroffen sind, welche 
sich auf die Entstehung und die rechtliche Natur der Vereine 
beziehen, voneinander unabhängig. Eine andere Frage ist es, 
ob die Bestimmungen des Ges. v. I. 1850 auf alle Vereine 
Anwendung finden. Diese Frage ist für jene Vereine zu ver
neinen, bei denen ein Eingreifen vom sicherheitspolizeilichen 
Standpunkte überflüssig erscheint. Es ist dies aber der Fall 
bei den Vereinen, deren Zweck sich ausschließlich auf den ver
mögens rechtlichen Verkehr erstreckt.2) Hierunter fallen aber 
nicht nur die Vereinigungen des Handelsgesetzbuches, sowie die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, deren Zweck aus
schließlich auf Erwerb und Gewinn oder eigentlichen Geschäfts
betrieb gerichtet ist, sondern auch diejenigen Vereine, die unter 
das Gesetz vom 29. April 1869 insofern fallen, als ihre Er
werbsthätigkeit nicht unmittelbarer und einziger Vereinszweck 
ist.3) Solche Vereine bedürfen daher keiner polizeilichen Ge
nehmigung bezw. Anzeigeerstattung.

So einleuchtend es uns heutzutage erscheint, daß der Staat 
berechtigt ist, die Vereine polizeilichen Schranken zu unter
werfen, so gingen von jeher die Ansichten darüber auseinander, 
ob und inwieweit eine staatliche Mitwirkung zur Entstehung 
eines Vereines als Korporation, als juristische Person ersorder- 
lich ist. Es erscheint daher zweckmäßig, hier einige allgemeine 
Bemerkungen über die juristischen Personen vorauszuschicken, 
zumal diese Frage mit der geschichtlichen Entwickelung der Ver
eine im engsten Zusammenhänge steht und zum Verständnis 
unserer modernen Auffassung wesentlich beiträgt.

') Vgl Pözl a. a. £ § 6.
*) Vgl v. Seydel bayr Staats-R V. S 96 Amn 2
3) Vgl Parisius und Crüger, Genossenschaftsgesetz zu § 1 Anm. 3
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II. a) AVer die Vereine ats jnriüische Personen, 
b) Hefchichtticher Aö-rötick.

a) So verschieden und bestritten der Begriff der juristischen 
Person ist,1) so darf doch als zweifellos angenommen werden, 
daß sie eine notwendige, unentbehrliche Rechtsfigur ist. Ihr Wesen 
besteht für das bürgerliche Recht darin, daß Bermögensfähigkeit 
mehreren Personen als Gesamtheit oder einem BermögenS- 
inbegriffe beigelegt wird. Nachdem die Frage, ob die juristische 
Person als Personenvrrein ihre Entstehung einer althergebrachten 
Auffaffung (3. B. Staat, Gemeinden), einem Privilegium (3. B. 
die Privatkirchengesellschaften) oder einer pofitiven Gesetzesbe
stimmung (3. B. Innungen, eingeschriebene HilfSkaffen rc.) ver
dankt, im Pri»3ip nicht als wesentlich erachtet werden kann, 
so unterscheidet das moderne Recht nur 2 Hauptgruppen der 
juristischen Personen, nämlich Körperschaften und Stiftungen.2)

Wenn es sich im Folgenden darum handelt, die prin3ipielle 
Frage 3« entscheiden, ob und welche Anforderungen der Staat 
an die Entstehung einer Körperschaft 3» stellen berechtigt ist, 
so konnte dies nicht bester geschehen als durch einen hnytn ge
schichtlichen Rückblick:

b) nach römischem Recht besaßen nur die spe3iell kon3essio- 
nierten Vereine (societas, collegium, corpus) juristische Persön
lichkeit und fiel poli3eiliche Konzession und Erwerb der Kor- 
porationsrechte zusammen?)

In Deutschland begegnen wir im Mittelalter den 
verschiedensten Vereinen in der Gestalt zahlreicher Verbände, 
Genostenschaften, Gilden, Brüderschaften, geselliger und sozialer

') Bgl. die lehrreichen Ausführungen Dr. Völk's, Verb. b. K d. 
Abgeord. 1866—69, Beil. Bd. V. S. 335.

*) Bgl. Motive zum Entwürfe des deutschen bürgerlichen Gesetz
buches Bd. I. Allg. Teil. Amtliche Ausgabe 1888, § 41 ff.

*) Bgl. 1. 1 D III, 4. Dernburg Pand. § 63, Windscheid § 60, 
Anm. 2; Letzterer steht aus dem Standpunkt, daß auch heute Perfonen- 
einheiten ohne spezielle Verleihung der Rechtsfähigkeit als juristische 
Personen anzuerkennen seien.
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Vereinigungen zur Verfolgung gleichartiger sozialer Interessen 
mit fester Verfassung. Sie waren vom Staate weder genehmigt, 
noch verboten. (Für Bayern vgl. Roth, bayr. Civil-Recht § 34 
Anm. 14.)

Eine große Umwälzung brachte die Zeit des Polizei- 
staates mit sich, in welcher Vereine nur mit obrigkertlicher 
Genehmigung zulässig waren, ^vgl. kurfürstliches bayr. Mandat 
vom 22. Juni 1784?)

Eine kurfürstliche Entschließung vom 4. November 1799 
verbot lediglich die geheimen Gesellschaften, d. h. solche, „welche 
sich zu irgend einem politischen, religiösen oder angeblich wissen
schaftlichen Zwecke verbindet und solchen Zweck dem Staate 
entweder verhehlt, oder einen andern angibt, als sie wirklich 
bezielt."2 3 4)

In Wirklichkeit wurde obiges Verbot weit strenger gehand
habt, wie dies in einer königlichen Entschließung vom 1. März 
1832 3) mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht ist: 
„Die bayerische Verfassung räumt den Staatsbürgern nirgends 
das Recht ein, politische Associationen in willkürlicher Weise 
einzugehen, und neben den bestehenden Staatsbehörden, Kommunal
behörden und Repräsentativkörpern einen gegliederten Organis
mus für politische Zwecke mit förmlichen Geldbeiträgen und, 
leitenden Komitees über ganze Kreise oder über die Gesamt
monarchie zu verbreiten, vielmehr ist vor wie nach dem Er
scheinen der Verfassung die Bildung jedes Vereines^) ohne 
Ausnahme von vorgängiger Überreichung der Statuten und von 
der Genehmigung der Staatsregierung abhängig geblieben."

Ähnlich wie im römischen Rechte ist auch hier die privat- 
rechtliche Natur der Vereine in den polizeilichen Bestimmungen 
des öffentlichen Rechtes vollständig untergegangen: ein polizei-

2) Döllinger XIII S 713.
2) ebendaselbst S 718, v. Seydel, bayr Staatsrecht I, S 87.
3) Döllmger XIII, S 722.
4) Auch der nichtpolitischen Vereme, was die Ministerialentschließung 

v. 29. Aug 1835 ausdrücklich bestimmt, vgl. Döllinger XIII, S 724.
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lich erlaubter Verein hatte auch Korporationsrechte, oder machte 
solche wenigstens geltend.^)

Das Preußische A. L.-R. knüpft den Erwerb der 
juristischm Persönlichkeit an das Ersordernis der staatlichen 
Genehmigung und setzte voraus, daß Gesellschaften sich zu einem 
fortdauernden; gemeinnützigen Zwecke verbunden haben (II, 6 
§ 25). Ein Mittelding zwischen Universitas und Societas find 
die II, 6, §§ 1—24 a. a. O. genannten sog. „erlaubten Privat
gesellschaften". Voraussetzung waren Vereine mit größerer 
Mtgliederzahl, wechselndem Mtgliederbestand, korporativer Or
ganisation und einem Zweck, der nicht ausschließlich und unmittel
bar auf Erzielung und Verteilung von Gewinn berechnet ist. 
Tine solche Gesellschaft stellt keine juristische Person vor, sie be
darf der staatlichen Genehmigung nicht, hat aber die inneren 
Rechte der Korporationen und Gemeinen. Dritten gegenüber 
werden die Mtglieder als Teilnehmer „gemeinsamer" Rechte 
und Pflichten erachtet.

Die preußische Verfassungsurkunde Art. 31 hatte 
eine gesetzliche Regelung für die Erteilung von Korporations
rechten in Aussicht genommen, jedoch ist ein diesbezügliches Ge
setz nicht ergangen.

Das bayr. Landrecht, der Code civil und das ba
dische Landvecht enthalten keine Bestimmungen über die 
Entstehung von Körperschaften. Die ftanzöfische Jurisprudenz 
verlangt ausdrückliche oder sttllschweigende staatliche Genehmigung.^) 
Das bad. II. Konstitutionseditt vom 14. Juli 1807 faßt 
(§11) die Gemeinden, Körperschaften und StaatSanstalten unter 
der Bezeichnung Staatspersonen zusammen und nennt die 
Körperschastm ewige Staatsgesellschasten, welche durch auSdrück-

*) Mit Recht bemerkt Regelsberger (Syst. Handb. der deutschen 
RechtSwiffenschast, Band I S. 309): „das Urteil über die Entstehung 
der jkorporatianen wurde von jeher und wird fort und fort getrübt durch 
die Vermengung der staatlichen Mitwirkung bei der PereinSgründung 
mit der Verleihung der juristischen Persönlichkeit", s. auch S. 310 a. a. O.

*) Vgl. Aubry et Rau, Cours de droit civil fransais; für die 
Schweiz vergl. Schweizer Obl.-Recht Art. 716, 717.
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liche oder stillschweigende landesherrliche Bestätigung das Recht 
der Persönlichkeit erlangen. In Österreich ist die Erteilung 
von Korporalionsrechten an Personenvereine weder vorgeschrieben, 
noch üblich. Unger, Ostr. Privat-R. § 42, 33.

Umgekehrt brachte die Aufhebung der polizeilichen Schranken 
im Jahre 1848 auch den Vereinen Freiheit vom Standpunkte 
des Civilrechtes:

In den Grundrechten des deutschen Volkes, die von der 
Nationalversammlung am 21. Dezember 1848 endgültig fest
gestellt worden waren, ist im Art. VIII unter Ziffer 3 der 
Satz aufgestellt:

„Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu bilden. 
Dieses Recht soll durch keine vorbeugende Maßregel beschränkt 
werden."

Dieses Prinzip der unbegrenzten Freiheit hatte die Aus
artung in maßlose Willkür zur notwendigen Folge. Die ent
stehenden Vereine nahmen ohne Weiteres die Rechte juristischer 
Personen in Anspruch und der Staat, getragen von den Ten
denzen der Freiheit, ließ sie gewähren, ja es kam soweit, daß 
nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Doktrin ge
wichtige Zweifel entstanden, ob denn der Staat bei der Or
ganisation eines Vereins als juristrsche Person ein Wort mit
zureden, habe. Diese, lange Zeit unentschiedene gemeinrechtliche 
Streitfrage ist nunmehr zu Gunsten des Staates entschieden. *)

Wenn wir, wie Eingangs erwähnt, auch auf diesem Ge
biete vom Prinzipe der größten Freiheit ausgehen, so schließt 
diese Auffassung nicht in sich, daß der Staat alle erlaubten 
Vereine als juristische Personen anerkennen muß. Mit Recht 
sagt daher Stobbes)

Vgl. Regelsberger Pand. a. a. O <3.311: Die bestimmte Forderung 
einer lex specialis für die iuristische Persönlichkeit der nach Vereins- 
recht erlaubten Vereine mit den wenigen Ausnahmen von Staat und 
Gemeinde u. a. ist erst ein Erzeugnis der Doktrin unseres Jahrhunderts 
und geht nicht über das Jabr 1828 (Mühlenbruchs Schrift, Beurteilung 
des Städelffchen Beerbungsfalles) zurück.

2) Handbuch des deutschen Privatrechtes, 3. Aust., § 52 S. 466.
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Wäre die Bildung von Korporationen dem freien Er
messen des Einzelnen überlassen, so würde, da es an allgemeinen 
Grundsätzen fehlt, welche die äußerliche Erkennbarkeit einer 
juristischen Person bestimmen, in der That eine unheilvolle Un« 
sicherheit eintreten, in welchen Fällen ein Verein nach den 
Grundsätzen der Societas und in welchen nach denen der
Universitas zu beurteilen sei."

Abgesehen von dieser Rechtsunficherheit fällt das Interesse 
des Staates selbst an einem gesunden, blühenden Bereinsleben 
in die Wagschale.

Wenn man erwägt, daß durch unser Bereinswesen der Sinn 
für das Gemeinwohl geweckt, materielle Wohlfahrt und geistige 
Ausbildung gefördert und so manche Aufgabe gelöst wird, an 
die der Staat nicht selbst "und unmittelbar herantreten kann, so 
muß man notwendig zu dem Schlüsse kommen, daß hier der 
Staat nicht die Hände in den Schoß legen darf, sondern daß 
er berechtigt und verpflichtet ist, zur Meidung der Ungewißheit 
im Verkehr, die Frage, ob eine Gesellschaft, oder ob eine juri
stische Person zu stände gekommen, in irgend einer Form 
äußerlich zu sanstionieren.

Hiemit Hand in Hand ging das Bestreben, die bisherige 
Vermengung der polizeilichen und privatrechtlichen Schranken 
zu vermeiden. Abgesehen von dem bayer. Gesetz vom 26. Fe
bruar 1850 kommen hier in Betracht die nachbenannten 
VereinS-Polizei-Gesetze resp. Verordnungen:

Sächsisches Gesetz vom 22. November 1850, Preußische 
Verordnung vom 11. März 1850, badisches Gesetz vom 21. 
November 1867.i) Gegenwärtig haben sämtliche Bundes
staaten Deutschlands im Interesse der öffentlichen Ruhe, Sicher
heit und Drimung Polizeigesehe erlassen, welche das freie 
Dersammlungs- und Vereinsrecht regeln. Dagegen hat außer 
Bayern nur noch ein Staat, nämlich Sachsen die allgemeine

') Bergl. Anhang zu dem Werkchen: Das Vereins- und Bersamm- 
lungsrecht in Deutschland 1892, S. 103, woselbst der Text der erwähnten 
Gesetze zusammengeftellt, abgedruckt ist.
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Regelung der Vereinsfrage in Beziehung auf die Voraussetzungen 
zur Verleihung der juristischen Persönlichkeit an Personenvereine 
in neuerer Zeit durch Gesetz bethätigt: sächsisches Gesetz, die 
juristischen Personen betr., 15./VI. 1868 (Ges.-Bl. 1868 S. 
110) mit Nachtrag 25./III. 1874 (Ges.-Bl. 1874 S. 31) 
und Ausführungsverordnung 15./VI. 1868 (Ges.-Bl. 1868 
S. 178).

Ehe wir auf die Gesetzgebung selbst übergehen, erübrigt 
die Erörterung der wichtigen Frage, in welcher Weise die 
Verleihung der juristischen Persönlichkeit vor sich gehen soll. 
Dies läßt sich in zweifacher Weise denken:

1) der Staat prüft von Fall zu Fall, ob er bei einem 
Vereine, der gewillt ist, die Rechte einer juristischen Person 
zu erwerben, die Voraussetzungen für gegeben erachtet, oder 
nicht. — Konzessionssystem.

2) Der Staat stellt bestimmte, eine geordnete innere Orga
nisation und . die Sicherheit des Verkehrs mit Dritten be
zweckende Normen auf, bei deren Vorhandensein der darum nach
suchende Personenverein nach Feststellung der Erfüllung der 
Erfordernisse durch einen behördlichen Akt juristische Person 
wird. — System der Normativbestimmungen.

Nachdem das erstgenannte System bei der großen Ent
wickelung der Vereine als umständlich und zeitraubend er
achtet werden muß, ferner bei der Wichtigkeit der Frage dem 
Ermessen der Behörde ein zu weiter Spielraum gelassen ist, 
welcher eine ungleiche Behandlung befürchten läßt, so dürfte 
das zweite System weitaus den Vorzug verdienen, zumal das
selbe von der Reichs- und Landesgesetzgebung nicht ohne Er
folg bei der Regelung riachfolgender juristischer Personen an
gewendet wurde:

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Gesellschaften 
mit beschränkter Haftpflicht, eingeschriebene Hilfskassen, Innungen, 
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften zum Zwecke der Unfall
versicherung.

a) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschasten 
erlangen die ihnen vom Gesetze eingeräumte selbständige Stellung
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durch die richterliche Eintragung der Statuten sowie der Mit
glieder des Borstands in das GenofsenschastSregister (R.-Gesetz 
vom 1. Mai 1889, in Kraft seit 1. Oktober 1889 § 10 ff. 
im Zusammenhalt mit der Bekanntmachung des Reichskanzler
amtes vom 1. Juli 1889; bezüglich des früheren Gesetzes vom 
4. Juli 1868 betitelt: „Genossenschaftsgesetz: die privatrecht
liche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschaften vom 
4. Juli 1868, B.-G.-Bl. S. 415 vergl. §§ 2 bis 5 des letzt
genannten Gesetzes u. § 155 des neuen Gesetzes.) * *)

b) In ähnlicher Weise die Gesellschasten mit beschränk
ter Haftpflicht § 7 und 11 Ges. 20./IV. 1892 (R.-G.-Bl. 
S. 477).

c) Hilfskassen durch die Zulassung seitens der höheren 
Verwaltungsbehörde und durch die der letzteren obliegende Ein
tragung de« Namens der zugelaffenen Kaffe in das zu diesem 
Behufe geführte Kaffenregister (®ef. vom 7. April 1876, R.- 
G.-Bl. S. 125 und Ges. vom 1. Juni 1884, R.-G.-Bl. S. 54, 
dazu Verordnung vom 1. November 1884, Ges.- und V.-Bl. 
S. 487).2)

d) Innungen durch die Genehmigung des Innung-statutes 
seitens der höhern Verwaltungsbehörde (Ges. 18. Juli 1881, 
Gew.-Ord. §§ 98a ff. Fassung nach Art. 5 der Novelle von 
1891, Verordnung vom 1. August 1881); Jnnungsverbänden 
kann durch den Bundesrat juristische Persönlichkeit verliehen 
werden, die Verleihung kann auch durch den Staat geschehen. 
(Gew.-Ord. § 104 h.)»)

e) Orts-, Betriebs- (Fabrik-), Bau-Kranken
kassen durch die Genehmigung des Kaffenstatutes seitens der 
höheren Verwaltungsbehörde (Ges. 15. Juni 1883 in der Fassung 
vom 10. April 1892, R-G.-Bl. S. 379, § 24.)*)

') Bgl. v. Seydel bayer. Staatsrecht Bd. V. S. 566.
*) Litteratur vgl. daselbst S. 565 Anm. 4.
*) daselbst S. 664.
‘) Näheres s. v. Seydel a. a. O. S. 251 ff., S. 278 ff.
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f) Berufsgenossenschaften durch Genehmigung des 
Statutes seitens des Reichsversicherungsamtes (Ges. vom 6. Juli 
1884, R.-G.-Bl. S. 69, §§ 17, 20, Ges. vom 5. Mai 1886,
R.-G.-Bl. S. 132, §§ 22, 24, Ges. vom 11. Juni 1887, 
R.-G.-Bl. S. 287, §§ 18, 20, Ges. vom 13. Juli 1887, 
R.-G.-Bl. S. 329, §§ 24, 26. — Die Eigenschaft der pu
ristischen Persönlichkeit ist in den meisten Gesetzen in die Worte 
gekleidet:

„Die Kasse resp. Genossenschaft re. kann unter ihrem 
Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor 
Gericht klagen und verklagt werden. Für alle Verbindlichkeiten 
der Kasse haftet den Kassengläubigern nur das Vermögen der 
Kasse."

Landesgesetzlich geregelt sind die Bewässerungsgenossen
schaften, die Gewerkschaften und Knappschaftsvererne.

So können nach dem bayer. Gesetz über Bewässerungs
und Entwässerungsunternehmungen 28./V. 1852, ergänzt durch 
Gesetz vom 15. April 1875,2) Bewässerungsgenossenschaften sich 
freiwillig bilden bzw. zwangsweise gebildet werden; denselben 
kommt nach Genehmigung ihrer Statuten juristische Persönlichkeit 
311.* 2 3 4) (Art. 3 des Ges. vom 28./V. 1852.)

Nach dem Berggesetz, 2O./III. 1869 lGes.-Bl. S. 673), 
bilden die mehreren Beteiligten eines Bergwerkes, welche ihr 
Rechtsverhältnis nicht durch Disposition anders geregelt haben, 
eine Gewerkschaft des neueren Rechtes, welche mit ihrer Bildung 
das Recht der juristischen Person hat und deren Verhältnisse 
nach den Bestimmungen des Bergrechtes sich richtend) lArt. 
§ 85-123.)

’) Vgl. v. Seydel, bayer Staatsrecht Bd V. S 3t4, 251
2) G.-Bl. 1851/52 S. 489, 545, 577, dazu Landtagsabschred v. 

gl. Tage Abschn. £ §§ 4—6, G.-Bl S 189, ferner G.-V.-Bl. 1875, 
S. 360; Roth § 254 bayer Civ.-Recht.

3) v. Seydel a. a. O. S. 443 streitet die lurrstische Persönlichkeit 
ohne hinreichenden Grund ab

4) Roth a a. O. Z 237, Stobbe, deutsches Privat-Recht § 59, 23.
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Auch die Knappschaftsvereine, deren Verhältnisse nach dem 
vorgenannten Gesetze iArt. 167, vgl. Roth, daher. Civ.-Recht 
§ 240) geregelt sind, erhallen durch Bestätigung ihrer Statuten 
die Rechte juristischer Personen?)

Das Wesen dieser sämtlichen gesetzlich als juristische 
Personen geregelten Vereine besteht, wie wir sehen, darin, daß 
ihre Gründung in der Regel in der Willkür der Interessenten ge
legen ist, daß sich dieselben an einzelne Rechtsinstitute anschließen, 
daß Zweck und innere Einrichtung und zwar nicht ausschließlich 
von der rechtlichen Seite allein betrachtet, vorgezeichnet und ge
setzlich geregelt ist. Die juristische Person ist gegeben, so bald 
die betreffende Vereinigung bei ihrem Zusammentreten die im 
Gesetze gegebenen Vorschriften erfüllt hat.

Hieher gehören zweifellos auch die Aktiengesellschaften, 
deren Eigenschaft als juristische Perfon mit Unrecht bestritten 
wird?) Ein deutliches Argument scheint mir der Satz in 
Art. 213 des H.-G.-B.: „die Aktiengesellschaft als solche 
hat selbständig ihre Rechte und Pflichten; sie kann Eigen
thum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben; 
sie kann vor Gericht klagen und verklagt werden."

Hiemit dürften im Wesentlichen die juristischen Per
sonen, welche diese ihre Eigenschaft der Ablehnung an Spezial
gesetze verdanken, erschöpft fein, ohne daß diese Aufzählung den 
Anspruch auf Vollzähligkeit macht. Wenn nun auch bezüglich 
einzelner dieser gesetzlich geregelten Vereine trotz alledem Zweifel 
über deren rechtlichen Charakter fortbestehen und der Kreis 
dieser, durch Normativbestimmungen geregelten juristischen Per-

? Bergt, für Preußen u. a. Gesetz v. 6. Juli 1875, betr. die 
Schutzwaldungen und Wald-Genosienschasten §§ 23, 26, 31, 38, 42, 
Ges. v. 1. April 1879, betr. dre Bildung von Wassergenossenschasten; 
für Baden Gesetz vom 25. August 1876, die Benutzung und Instand
haltung der Gewäffer betr. Art. 31, 39, 41, 66 in Verbindung mit 
dem ergänzenden Gesetze vom 12. Mai 1882.

2) Litteratur für und gegen s. Gierke „die Staats- und Korpo
rationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Auftlahme 
in Deutschland" Bd. III seines Genossenschaftsrechtes; Bd. I S. 1005 ff.; 
ferner Stobbe P.-R. tz 58,12. Vgl. auch Regelsberger a. a. £. S. 317
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fönen täglich durch neue Gesetze erweitert und auf andere 
Gebiete ausgedehnt werden kann, so zeigt die Auszahlung 
zur Genüge, daß die Zahl der aus diese Weise geregelten 
Vereinigungen keineswegs unbedeutend genannt werden muß; 
gleichzeitig lassen sie uns die Grenzen und Schranken er
kennen, welche der Staat bei der Regelung von Vereinen 
als juristische Personen beansprucht und beobachtet wissen 
will: er verlangt in der Regel ein Statut, durch welches 
Zweck, Sitz und Name des betreffenden Vereins, die Zeitdauer 
des Bestandes, die Bedingungen des Ein- und Austrittes der 
Mitglieder, die Natur und der Umfang der ihnen obliegenden 
Leistungen, die Bestellung und Kompetenz des Vorstandes und 
das Verhältnis der Mitglieder des Personenvereins bezüglich 
ihrer Teilnahme an der Verwaltung der Angelegenheiten des
selben bestimmt wird. Sind diese Voraussetzungen gegeben, 
so hat der Verein kraft Gesetzes ein Recht aus Erlangung der 
juristischen Persönlichkeit.

Vom Gesichtspunkte ihrer Entstehung lassen sich nach dem 
Gesagten die Vereine in zwei Gruppen scheiden:

1) Vereine mit juristischer Persönlichkeit auf Grund An
lehnung an ein Spezialgesetz mit Normativbestim
mungen.

2) Vereine mit juristischer Persönlichkeit auf Grund be
sonderer Verleihung

a) nach herkömmlichen Normen,
d) nach einem General-Gesetz mit Normativb.e- 

stimmungen.
Während, wie erwähnt, Gruppe 1 die juristische Persön

lichkeit gewisser Rechtsinstitute regelt, ist nach Gruppe 2 den
jenigen Personenvereinen, die nicht unter die Bestimmungen der 
Spezialgesetze unter 1 und 2 a fallen und die in Verfolgung anderer 
erlaubte Zwecke, politischer, religiöser, geistiger, sittlicher 
oder sozialer Natur, falls sie dazu gewillt sind, die 
Rechte der juristischen Person durch Erfüllung der herkömm-



ltdjen1) oder gesetzlich generaliter normierten Voraussetzungen 
zu erlangen, hiezu Gelegenheit gegeben.

Nach Art. 1 des bayer. Gesetzes betr. die privatrechtliche 
Stellung von Vereinen vom 29. April 1869 erlangen Ver
einigungen dieser Art unter den im Gesetze angegebenen Be- 
dingungm die Rechte eines „anerkannten Vereines" und werden 
solche Vereine mit juristischer Persönlichkeit kurzweg aner
kannte Vereine genannt, die bloßen Sozietäten hingegen, 
welche auch nicht unter ein Spezialgeseh fallen, werden vielfach 
als nicht anerkannte Vereine bezeichnet. Nach dem sächsischen 
Gesetze, die juristischen Personen betr. vom 15. Juni 1868?) 
welches sich auf alle jurisüschen Personm mit Ausnahme der 
dem öffentlichen Rechte angehörigen oder durch besondere Gesetze 
bereits geregelten juristischen Personen ^Gemeinden, Kreis- und 
Provinzialstände, Berggewerkschaften, Innungen, UnterMtzungs- 
kaffen, hinsichtlich deren eine gesetzliche Wicht zu Beisteuern 
besteht rc. rc.) bezieht — erlangen Personenvereine unter dem 
Namen „Genoffenschaft" die juristische Persönlichkeit durch die 
Eintragung in das Genoffenschaftsregister.

Die Mehrzahl der Theoretiker erwähnen bei der letzt
genannten Einteilung der Vereine als juristische Personen in 
erster Linie die Vereinigungen des öffen tlichen Rechtes, 
die staatlichen Gemeinden, die staatlich anerkannten Konfessionen.

Das Wesen der Korporationen des öffentlichen Rechtes 
besteht darin, daß ihre Entstehung auf ein Gebot des öffent
lichen Rechtes zurückzuführen ist, daß ihnen wie dem Staate 
selbst die juristische Persönlichkeit schon an sich infolge eines 
Rechtssatzes zukommt, daß mit einem Wort ihre Begründung

’) Eine Vergleichung der Übung in den einzelnen Bundesstaaten 
ergibt, daß fast in allen einzelnen Rechtsgebieten Korporationsrechte 
an Personenvereine besonders übertragen werden. S. Roth, deutsch. 
Privatrechts-Syst. S. 412, Anm. 20.

*) Sächs. Gesetzb § 52, Ges. v. 15. Juni 1868, §§ 6, 72; Sächs. 
Ges - u. Berord.-Bl. S.315; vgl. auch Sächs. Ges. vom 22. November 
1850 § 18.
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nicht in der Willkür der Interessenten liegt. Dieselben nehmen 
daher eine Sonderstellung ein: wenn derselben hier nichts
destoweniger gedacht wird, so geschieht dies aus dem Grunde, 
daß Art. 1 des Gesetzes über die anerkannten Vereine bestimmt, 
daß Bereinigungen rc., soserne sie nicht zu den öffent
lichen Korporationen rc. gehören, unter das Gesetz fallen 
und Art. 37 desselben Gesetzes ausspricht, daß an den Be
stimmungen der II. Beilage zur Bersassungsurkundel» nichts 
geändert wird.

Abgesehm vom Fiskus2) mit seinen Privilegien, sind 
hieher zu rechnen die Orts-, Distrikts- und Kreis- 
gemeinden2) mit ihren geordneten, unter staatlicher Aufsicht 
stehenden Budgeteinrichtungen, die öffentlichen Kirchengesell- 
schasten, nämlich die drei anerkannten christlichen Konfessionen, 
ferner die Privatkirchen-Gesellschasten, soweit ihnen Korporations
rechte verliehen sind.

Die nichtöffentlichen Kirchengesellschasten haben Korporations
rechte nur, wenn ihnen diese ausdrücklich verliehen sind, außer
dem sind sie civilrechtlich als societates anzusehen. <Bgl. Verf.- 
Urk. Beil. II, 32,4) bezüglich der Judenkorporationen Juden
edikt 10./VI 1813 § 21 und Näheres Roth, bayer. Civilrecht 
§ 44, Seydel, bayer. Staatsrecht VI 1. Abtl., Becher, a. a. 
O. §§ 49, 55, 56.) Es empfiehlt sich den Begriff öffentlicher 
Korporationen im weitesten Sinne zu verstehen: alle Ver
einigungen, bereit Berfassung und Verwaltung nach Normen des 
öffentlichen Rechtes feststeht.

') S. Anhang.
*) Vgl. bayer. L R. I, 7, 36 4—8.
’) Für Bayern vgl. für früher die beiden Berord. 17./V. 1818 

über die Verfassung und Verwaltung der Gemeinde», ferner das 
revidierte Gemeindeedikt vom Jahre 1834, jetzt Gemeindeordnungen 
vom 29. April 1869 und Gesetze vom 28. Mai 1852 über die DistrittS- 
und Landräte.

4) Vgl. Anhang.
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III. Das Gesetz vom 29. April 1869.
a) Dir Geschichtr seiner Entstehung, b) Inhalt des Gesetzes.

a) DaS Gesetz vom 29./IV. 1869 ist einem Entwürfe nach
gebildet, welchen Schulze-Delitzsch für den norddeutschen Bund 
ausgearbeitet hatte und den er nach Erlassung jenes Gesetzes 
unterm 4. Mai 1869 bei dem Reichstage einbrachte. Nach 
diesem Entwürfe sollte „Bereinigungen von nicht geschlossener 
Mitgliederzahl zu einem in den Gesehen nicht verbotenm 
Zwecke, sofern sie nicht zu den im Handelsgesetzbuche aufge
führten Handels- oder zu den BerficherungSgesellschasten oder 
den Erwerbs- und Wirtschastsgenossenschasten gehören und nicht 
auf Erwerb, Gewinn oder einen eigentlichen Geschäftsbetrieb 
abzielen" die Rechtsfähigkeit aus Grund des mehrerwähntm 
Systems der Normativbestimmungen gewährt werden.

Bon den Grundzügen heben wir hervor:

Zur Gründung des Vereines bedarf es der Abfassung 
von Statuten; diese müssen Namen, Sitz und Zweck des Ver
eines seststellm und muß der Gesamtname, welcher dem Zwecke 
des Vereines entnommen sein soll, die zusätzliche Bezeichnung 
enthalten: „Anerkannt laut Gesetz vom . . ."

Erforderlich find ferner Festsetzungen über Zeitdauer, 
Ein- und Austritt der Mitglieder, Vorstandschast und dessen 
Vertretungsvollmachten nach innen und außen. Die Statuten 
müssen bei dem ordentlichen Gerichte, in dessen Bezirke der 
Verein seinen Sitz hat, eingereicht werden; vor Rückgabe der 
mit dem gerichtlichen Vermerke versehenen Statuten hat der 
Verein die Qualifikation eines im Sinne des Gesetzes aner
kannten Vereines nicht. Der anerkannte Verein kann auf seinen 
Gesamtnamen Rechte, im besonderen Eigentum und andere ding
liche Rechte an Grundstücken erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen/ vor Gericht klagen und verklagt werden; für die 
Verbindlichkeiten des Vereines hastet den VereinSgläubigern nur 
das Vereinsvermögen. —

Dieser Entwurf wurde vom Reichstage in dritter Lesung 
«uurp, Anerkannte Vereine. 2
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angenommen?) Eine Zustimmung des Bundesrates erfolgte 
nicht. Trotz wiederholter Versuche in den Jahren 1871 und 
1872 gelang es nicht, den Entwurf zum Gesetz zu erheben, da 
die Regierung Bedenken dagegen erhob, die religiösen und po
litischen Vereine hereinzuziehen und korporative Rechte an die 
sog. Gewerksvereine zu verleihen.

Für Bayern bestand ein Anlaß zu derartigen sozial
politischen Bedenken nicht, vielmehr kam der I. Ausschuß der 
Kammer der Abgeordneten anläßlich der Beratung über den 
Entwurf eines Gesetzes „die Privatrechtsverhältnisse der Ge
nossenschaften betr." am 21. Februar 1869 in seiner Mehr
heit zu der Ansicht, es sei „ein Bedürfnis zu sofortigen Re
gelungen der privatrechtlichen Stellung auch derjenigen Vereine 
gegeben, welche nicht unter die Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschasten, unter die im Handelsgesetzbuche vorgesehenen 
Gesellschaften gehören und welche auch nicht öffentliche Kor
porationen sind."2) Infolge dieses Beschlusses unterbreitete 
Abgeordneter Dr. Joses Völk, als Referent des I. Ausschusses, 
noch am gleichen Tage der Kammer den Entwurf eines Ge
setzes, „die privatrechtliche Stellung von Vereinen betr.", welcher 
mit ganz geringen Modifikationen unterm 29. April 1869 zum 
Gesetz erhoben wurde?) Referent hebt in seinem Vortrage her-

9 Stenogr. Berichte 1869, S. 957, 1315—1332, 1336, Anlagen 
Nr. 164, 273, 277, 278, 280, 281.

a) Verh. d. K. d. Abg. 1866-69, Beil. Bd. V, S. 322 u. 351.

3) Das Gesetz wurde in der 134. öffentlichen Sitzung der Kammer 
der Abgeordneten am 11. März 1869 zur Beratung gebracht und mit 
sehr großer Majorität (105 von 119 Stimmen) angenommen. (Verh. 
d. K. d. A. 1866—69, Sten. Ber. VI, 21—32.) Referent der Kammer 
der Reichsräte war Generalstaatsanwalt Haubenschmied; seine Anträge, 
bestehend in ganz geringen Änderungen, wurden von dem I. Ausschüsse 
der Kammer der Reichsräte .in der Sitzung vom 12. April, von der 
Kammer der Reichsräte selbst in der Sitzung vom 15. April 1869 an
genommen. (Verh. der Kammer der R.-Rüte 1868/69, Bd. VII, S. 
450 ff., Beil. Bd. VI, S. 532 ff., 566 ff.) und sanden am 20. Äpril 
auch die Zustimmung der Kammer der Abgeordneten bis aus einen


